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Dringliche Interpellation Rolf Zbinden (PdA): 
KOORDINIERTE STRAFAKTION GEGEN ANTI-WEF-DEMONSTRATION: 
WAS IST DAS DEMOKRATISCHE RECHT AUF FREIE MEINUNGSÄUSSE-
RUNG NOCH WERT?

In einem perfekt konzertierten Zusammenspiel von Gemeinderat, Medien und Polizei wurde 
am Samstag, 21. Januar 2012, nicht nur das demokratische Grundrecht auf freie Meinungsä-
usserung verhöhnt, sondern auch der mindeste Respekt gegenüber der menschlichen Würde 
dissidenter Bürgerinnen und Bürger. Mittels gezielter Falschmeldungen und breit gestreuter 
Hetzparolen wurde der Boden bereitet für ein veritables Bürgerkriegsmanöver, das von der 
Einkesselung friedlich Demonstrierender bis zur Bedrohung der Eingekerkerten durch Hunde 
kaum einen Versuch der Entwürdigung und Brechung von demokratischem Widerstand aus-
liess. Die Käfige standen bereit, sie brauchten nur noch gefüllt zu werden. Und das juristische 
Nachspiel wird diese repressive Inszenierung nur noch absegnen können. KopfnickerInnen auf 
allen Posten. Dass dabei Politik (Gemeinderat), Polizei und Medien von der Vorbereitung bis zur 
„Auswertung“ Hand in Hand arbeiteten, weist auf eine unkontrollierbare Machtballung hin, wie 
sie für eine Strategie der psychologischen Kriegsführung kennzeichnend ist.

Die Partei der Arbeit Bern verurteilt nicht nur die Unterdrückung des Rechts auf freie Mei-
nungsäusserung und die erniedrigende Behandlung von Personen, die ausdrücklich nur 
zwecks Aufnahme der Personalien festgesetzt worden sind; die PdA Bern verurteilt auch den 
strategischen Schulterschluss zwischen Politik, Polizei, Medien und Justiz, der jeder Vorstel-
lung von Gewaltentrennung und demokratischer Kontrolle von Macht Hohn spricht. Dies ist kein 
privates Problem der Eingekesselten und Festgenommenen. Dies ist das Problem einer demo-
kratischen Öffentlichkeit.

Angesichts dieser beunruhigenden Situation will die Partei der Arbeit Bern vom Berner 
Gemeinderat wissen, welche konkreten Massnahmen er zu ergreifen gedenkt, um das 
Recht auf freie Meinungsäusserung in Zukunft zu gewährleisten.

Begründung der Dringlichkeit:
Die Dringliche Interpellation zielt auf die grundsätzliche Frage nach den Möglichkeiten zur 
Wahrnehmung des Rechts auf freie Meinungsäusserung. Diese Frage verlangt nach einer ra-
schen Antwort.

Partei der Arbeit Bern, 26. Januar 2012


